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Lübeck, 01.11.2023

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Silke Mählenhoff (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Geltende 
Grenzwerte für Trinkwasser
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

21.11.2023 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 
Ordnung

Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:

Können die Wasserwerke der Hansestadt Lübeck sowie die Hamburger Wasserwerke für 
das von dort zugeleitete Trinkwasser sicherstellen, dass die ab 12.1.26 geltenden Grenzwer-
te für Trinkwasser bezogen auf PFAS entsprechend überwacht und eingehalten werden 
können?

Weiterhin: Können die für Chrom, Arsen und Blei in Stufen abzusenkenden (bereits existie-
renden) Grenzwerte zukünftig eingehalten werden?

Begründung:
Mit der Verankerung eines risikobasierten Trinkwasserschutzes setzt die novellierte Trink-
wasserVO eine zentrale Vorgabe der EU-Trinkwasserrichtlinie um. Wasserversorger sind 
zukünftig verpflichtet, frühzeitig potentielle Risiken und Gefahren für die Wasserversorgung 
zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Die chemische Überwachung wird dabei 
u.a. auf per- und polyfluorierte Akylsubstanzen (PFAS) ausgeweitet. Der neue Grenzwert für 
PFAS wird in zwei Stufen eingeführt; die erste Stufe gilt ab 12.1.26 (0,1 Mikrogramm/ l als 
Summenwert für eine Gruppe von 20 trinkwasserrelevanten PFAS-Substanzen.
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